
 

 

 

 
 
 
 
 

Seitlicher Abstand zu Menschenansammlungen 
 
Das Problem: 
Gilt der seitliche Abstand von 100 m zu Menschenansammlungen auch für Modellfluggelände? 
 
In der am 07.04.2017 in Kraft getretenen Änderung der Luftverkehrsordnung ist in § 21 b Abs. 1 Nr. 
2 das Verbot enthalten, Flugmodelle über und in einem seitlichen Abstand von 100 Metern von 
Menschenansammlungen zu betreiben. Die Definition der Gerichte ( z.B. BayObLG Beschluss vom 
26. August 1987 – 3 Ob OWi 118/87) lautet wie folgt: „Eine „Menschenansammlung“ ist das 
Zusammensein einer Vielzahl von Menschen, d. h. einer so großen Personenmehrheit, dass ihre Zahl 
nicht sofort überschaubar ist und es auf das Hinzukommen oder Weggehen eines Einzelnen nicht 
mehr ankommt.“ Unabhängig davon, ob eine solche Menschenansammlung schon ab 10, 12 oder 
20 Personen anzunehmen ist stellt sich die Frage, ob dieses Verbot auch auf Modellfluggeländen 
anzuwenden ist. Es kann durchaus vorkommen, dass bei regem Betrieb auf dem Modellfluggelände 
oder anlässlich von Veranstaltungen wie Flugtagen deutlich mehr als 10 Menschen das 
Modellfluggelände besuchen. Müsste man das Verbot des seitlichen Abstands von  100 m 
anwenden, wäre aufgrund von Platzmangel und aufgrund der Sichtverhältnisse die Durchführung 
von Veranstaltungen unmöglich bzw. wäre die gesonderte Einholung einer luftrechtlichen 
Ausnahmegenehmigung bei der Landesluftfahrtbehörde notwendig. 
 
Die Lösung: 
Das Bundesverkehrsministerium bestätigt unsere Sichtweise, dass der seitliche Abstand von 100 m 
nicht für zielgerichtete Besucher und Nutzer eines Modellfluggeländes gilt. 
 
Die meisten Schutz- und Haftungsvorschriften im Luftverkehrsrecht sind auf den Schutz 
unbeteiligter Dritter ausgerichtet. Der nicht am Flugbetrieb Beteiligte soll geschützt und im 
Schadenfall entschädigt werden. Auch der neue § 21 b Abs. 1 Nr. 2 LuftVO ist aus diesem Grunde 
erlassen worden. Unbeteiligte Menschen sollen geschützt werden. Modellflieger und zielgerichtete 
Besucher und Zuschauer eines Modellfluggeländes sind aber nicht als Unbeteiligte im Sinne des 
Luftverkehrsrechts zu werten. Sie sind daher nicht vom Verbot betroffen. In diesem Zusammenhang 
ist zu berücksichtigen, dass durch die klare Organisation auf dem Modellfluggelände, durch die 
Vorgaben in Aufstiegserlaubnis und Flugordnung  mit Trennung der Bereiche in Start- und 
Landebahn, Vorbereitungsraum, Zuschauerbereich, etc. und der Einrichtung eines Sicherheitszauns 
bzw. eines Sicherheitsabstands von 50 m auch dem Sicherheitsbedürfnis der Zuschauer und 
Besucher eines Modellfluggeländes Rechnung getragen wird. 
 
Anlässlich unseres Treffens mit Vertreten des Bundesverkehrsministeriums und des 
Luftfahrtbundesamtes am 24.04.2017 wurde unsere Rechtsansicht in diesem Punkt bestätigt. 
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